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RS OGH 2002/8/13 1Ob117/02s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.08.2002

Norm

ABGB §140 Abs1 Bd

ABGB §140 Abs2 Bd

Rechtssatz

Wird ein Kind im Haushalt eines Elternteils betreut und ist der andere Elternteil außerstande, Geldunterhalt zu leisten,

so ist der wegen dieser Sorgep6icht erforderliche Abzug bei der Ausmittlung des Geldunterhalts für andere Kinder zu

verdoppeln. Dieser Abzug erfährt regelmäßig auch dann keine Kürzung, wenn einer der Kostenfaktoren der vom

unterhaltsrechtlich doppelt belasteten Elternteil zu erfüllenden geldwerten Bedürfnisse des von ihm auch betreuten

Kindes aus einem besonderen Grund von der Bemessungsgrundlage zur Bestimmung des Geldunterhalts anderer

Kinder abgezogen wird.
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